
 
 

HSBI Startup Award – 6. Oktober 2026 
 
Teilnahmebedingungen für die Kategorien Startup und Idee  
 

• Teilnahmebedingung ist, dass mindestens ein Mitglied des Bewerbungsteams 
folgenden Bezug zu einer Hochschule in Ostwestfalen-Lippe hat: Studierende, 
Promovierende, Mitarbeiter:innen, Alumni bis 3 Jahre nach Exmatrikulation bzw. 
Institutionszugehörigkeit.  

• Eine Teilnahme ist sowohl als Einzelperson oder auch als Team möglich. Hierbei 
ist pro Teilnehmer:in bzw. pro Team nur eine Bewerbung zulässig.  

• Berücksichtigt werden alle bis zum 01.08.2026, 23:59 Uhr formal vollständig per 
E-Mail eingegangenen Einreichungen (siehe Dokument "Bewerbungs-
kriterien"). Nachträglich eingereichte Unterlagen können bei der Begutachtung 
nicht berücksichtigt werden.  

• Die Ideen müssen vom Teilnehmenden oder dem Team eigenständig entwickelt 
worden sein und dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen.  

• Im Zweifelsfall entscheiden die Veranstalter des HSBI Startup Awards über die 
weitere Berücksichtigung der Einreichungen im Rahmen des Awards.  

• Die Urheber- und gesetzlichen Schutzrechte der Hochschule Bielefeld bleiben 
unberührt.  

• Die Teilnehmer:innen stellen den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter frei, die bei Verletzung etwaiger Urheberrechte, gesetzlicher 
Schutzrechte, Geschäftsgeheimnisse und sonstigen Rechten durch die 
eingereichten Unterlagen hergeleitet werden können.  

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aussagen von 
Gutachter:innen, Juror:innen und anderen am HSBI Startup Award beteiligten 
Personen.  

• Die Veranstalter behalten sich vor, Beiträge, die gegen ethische oder 
moralische Grundsätze verstoßen nicht zu berücksichtigen. Ein solcher 
Ausschluss kann auch im Nachhinein ausgesprochen werden, Gewinne wieder 
aberkannt und zurückgefordert werden.  

 

 

 



 
 

Teilnahmebedingungen für die Kategorien Gesundheit   
 

• Teilnahmebedingung ist, dass mindestens ein Mitglied des Bewerbungsteams 
folgenden Bezug zu einer Hochschule in Ostwestfalen-Lippe hat: Studierende, 
Promovierende, Mitarbeiter:innen, Alumni. Anders als in den weiteren 
Kategorien Startup und Idee, gilt für den Sonderpreis Gesundheit keine zeitliche 
Begrenzung nach Institutionszugehörigkeit bzw. Exmatrikulation.  

• Eine Teilnahme ist sowohl als Einzelperson oder auch als Team möglich. Hierbei 
ist pro Teilnehmer:in bzw. pro Team nur eine Bewerbung zulässig.  

• Berücksichtigt werden alle bis zum 01.08.2026, 23:59 Uhr formal vollständig per 
E-Mail eingegangenen Einreichungen (siehe Dokument "Bewerbungs-
kriterien"). Nachträglich eingereichte Unterlagen können bei der Begutachtung 
nicht berücksichtigt werden.  

• Die Ideen müssen vom Teilnehmenden oder dem Team eigenständig entwickelt 
worden sein und dürfen die Rechte Dritter nicht verletzen.  

• Im Zweifelsfall entscheiden die Veranstalter des HSBI Startup Awards über die 
weitere Berücksichtigung der Einreichungen im Rahmen des Awards.  

• Die Urheber- und gesetzlichen Schutzrechte der Hochschule Bielefeld bleiben 
unberührt.  

• Die Teilnehmer:innen stellen den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter frei, die bei Verletzung etwaiger Urheberrechte, gesetzlicher 
Schutzrechte, Geschäftsgeheimnisse und sonstigen Rechten durch die 
eingereichten Unterlagen hergeleitet werden können.  

• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Aussagen von 
Gutachter:innen, Juror:innen und anderen am HSBI Startup Award beteiligten 
Personen.  

• Die Veranstalter behalten sich vor, Beiträge, die gegen ethische oder 
moralische Grundsätze verstoßen nicht zu berücksichtigen. Ein solcher 
Ausschluss kann auch im Nachhinein ausgesprochen werden, Gewinne wieder 
aberkannt und zurückgefordert werden.  

 

 

 



 
Schutz der Bewerbungsinhalte und weitere Bedingungen – Kategorien Startup, 
Idee und Sonderpreis Gesundheit  

• Der Veranstalter des HSBI Startup Awards – das Center for Entrepreneurship 
der Hochschule Bielefeld – sichert die vertrauliche Behandlung der 
eingereichten Bewerbungen zu.  

• Eine erneute Bewerbung der Gewinnerteams des HSBI Startup Awards 2025 ist 
nicht möglich.  

• Alle Gutachter:innen und Jurymitglieder unterschreiben vor Sichtung der 
Einreichungen eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung zur Sicherung der 
Geheimhaltung der im Rahmen des HSBI Startup Awards offenbarten 
Informationen.  

• Die vertrauliche Zusammenarbeit ist während und nach Ablauf des HSBI Startup 
Awards gesichert. Die Mitarbeiter:innen des Veranstalters sind zu 
Vertraulichkeit und Geheimhaltung verpflichtet. 

• Die Einreichungen werden ebenso wie die persönlichen Daten der 
Teilnehmenden vertraulich behandelt und vom Veranstalter nicht an unbefugte 
Dritte weitergegeben.  

• Die Teilnehmenden sind dazu verpflichtet, für eine vertrauliche Behandlung der 
ihnen zur Verfügung gestellten Daten Sorge zu tragen. Insbesondere ist es 
ihnen untersagt, persönliche oder andere sensible Daten von anderen 
Teilnehmenden, ohne deren Einverständnis an Dritte weiterzugeben. 

• Die von der Jury und den Preisstiftern getroffenen Entscheidungen sind 
endgültig.  

• Der Veranstalter behält sich die Veränderung der ausgeschriebenen Preise aus 
organisatorischen Gründen vor. Es besteht kein Anspruch auf einen 
bestimmten Preis. Beim Fehlen von prämierwürdigen Einreichungen wird von 
einer Preisvergabe abgesehen.  

• Für die Kategorien Startup und Idee gilt: Die von der Jury nominierten Top 3 
Bewerber:innen bzw. Teams erklären sich nach vorheriger Absprache zur 
Präsentation ihrer Einreichung im Rahmen der Abschlussveranstaltung des 
HSBI Startup Awards am 6. Oktober 2026 und zur Mitwirkung an der 
Pressearbeit bereit.  

• Für den Sonderpreis Gesundheit gilt: Die von der Jury nominierten Top 3 
Bewerber:innen bzw. Teams erklären sich nach vorheriger Absprache zur 
Präsentation ihrer Einreichung im Rahmen separaten, vorab stattfindenden 
Veranstaltung bereit. Der genaue Termin wird zeitnah bekannt gegeben. 
Zusätzlich erklärt sich das Gewinnerteam bzw. der/die Gewinner:in zur 



 
Präsentation seiner/ihrer Einreichung im Rahmen der Abschlussveranstaltung 
des HSBI Startup Awards am 6. Oktober 2026 und zur Mitwirkung an der 
Pressearbeit bereit. 

• Der Veranstalter behält sich vor, Einreichungen anderen Kategorien als den in 
der Bewerbung angegebenen, zuzuordnen.  

• Die Teilnehmenden erklären sich zudem mit der Veröffentlichung der von ihnen 
im Rahmen der Veranstaltung und der Prämierung erstellten Bilder und 
Videoaufzeichnungen in Print- und audiovisuellen Medien einverstanden. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Mit der Teilnahme am HSBI Startup Award erklären sich die Teilnehmer:innen 
ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.  

 

  

 


